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Vorwort

Die Rechtskunde ist ein in Lehre und Praxis bewährtes, umfassendes Lehr- und Arbeits-
buch, das nunmehr in der 5. Auflage vorliegt. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer in den Ausbildungsgängen

	 •	 Rechtsanwalts-	und	Notarfachangestellte/r

	 •	 Rechtsanwaltsfachangestellte/r

	 •	 Notarfachangestellte/r

	 •	 Patentanwaltsfachangestellte/r

und dient als systematisches, gut verständliches Unterrichts- sowie als wertvolles Nach-
schlagewerk in der Praxis. Darüber hinaus wird der Titel seit langem im Rechtskunde-
unterricht an beruflichen Vollzeitschulen eingesetzt und begleitend zum Selbststudium 
verwendet.

Der Titel behandelt die Lerngebiete Rechtspflege, Bürgerliches Recht, Strafrecht, Straf-
prozessrecht	und	das	Recht	der	Ordnungswidrigkeiten und orientiert sich dabei konse-
quent am Rahmenlehrplan der rechtlichen Ausbildungsberufe.

Aufgrund der übersichtlichen Darstellung, zahlreicher Beispiele und Übersichten werden 
der Lernstoff bzw. die oft doch komplizierten rechtlichen Bestimmungen und Sachverhalte 
praxisgerecht, verständlich und einprägsam vermittelt. Das erleichtert die Behandlung 
der Lernsituation im Unterricht und unterstützt bei der optimalen Prüfungsvorbereitung. 
Anhand zahlreicher Aufgaben und Fälle kann das Gelernte dann sofort angewandt und 
zugleich vertieft werden. 

In der jetzt neu vorliegenden 5. Auflage sind strukturelle Änderungen und Aktuali-
sierungen des Rechtsstandes auf Januar 2013 erfolgt. Die stringente Orientierung am 
 Rahmenlehrplan wird anhand der Bezeichnungen der Lerninhalte nun noch deutlicher.

Die Auswahl und die anschauliche Darstellung der Inhalte basieren auf einer 20-jährigen 
Praxis als Rechtsanwalt und einer langjährigen Dozententätigkeit in der Erwachsenen-
bildung.

Für ein konstruktives Feedback zur Verbesserung des Titels sind Autor und Verlag dank-
bar. Schreiben Sie uns unter lektorat@europa-lehrmittel.de.

Umkirch, im Februar 2013 Klaus Leible, Rechtsanwalt
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Lernziele
Rechtskunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

Kapitel 1 Rechtspflege Seiten 15 bis 60

Das erste Kapitel befasst sich mit der Rechtspflege. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbei-
tet haben, können Sie

•  die Personen der Rechtspflege, insbesondere Richter, Rechtsanwalt, Notar, Patentanwalt 
unterscheiden und ihre Funktionen beschreiben,

•  die Zweige der ordentlichen und besonderen Gerichtsbarkeit unterscheiden und ihre 
Tätigkeitsgebiete zuordnen.

Kapitel 2.1 Bürgerliches Recht – Grundlagen Seiten 61 bis 173

Sie sollten im Rahmen der Grundlagen des Rechts

•  die Notwendigkeit einer Rechtsordnung als Vernunfts- und Friedensordnung erklären 
können,

•  den Begriff „Recht“ nach verschiedenen Merkmalen wie öffentliches – privates, mate-
rielles – formelles, dispositives – zwingendes Recht unterscheiden können,

• die Gesetze, Verordnungen, Satzungen als Rechtsquellen angeben können,

• als Aufbau des BGB die fünf Bücher des BGB und deren Inhalt im Überblick kennen,

•  mit der Rechtsfähigkeit, der Geschäftsfähigkeit, der Deliktsfähigkeit und der Strafmün-
digkeit die verschiedenen Personenrechte erklären können,

•  mit den Willenserklärungen, einseitigen Rechtsgeschäften, den Verträgen als Verpflich-
tungs- und Erfüllungsgeschäften die wichtigsten Rechtsgeschäfte erläutern können,

•  den Grundsatz der Formfreiheit sowie die Zwecke und Arten von Formvorschriften er-
klären können,

•  die Unterscheidung von Nichtigkeit und Anfechtbarkeit in Verbindung mit den ver-
schiedenen Arten der Nichtigkeit und der Anfechtbarkeit und deren Wirkungen vor-
nehmen können,

•  neben der gesetzlichen die rechtsgeschäftliche Vertretung und die Bedeutung von Voll-
machten erläutern können,

• die Berechnung von Fristen und Terminen vornehmen können,

•  die Wirkungen der Verjährung, der Verjährungsfristen sowie Hemmung und Neube-
ginn der Verjährung kennen.

Kapitel 2.2 Recht der Schuldverhältnisse Seiten 174 bis 300

Sie sollten im Rahmen des Rechts der Schuldverhältnisse

•  die Entstehung und den Inhalt von Schuldverhältnissen in Verbindung mit vertraglichen 
und gesetzlichen Schuldverhältnissen sowie der Vertragsfreiheit und ihrer Einschrän-
kungen erklären können,

Lernziele
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•  Unmöglichkeit, Verzug und Schlechterfüllung als die wesentlichen Pflichtverletzungen 
bei der Erfüllung des Vertrags kennen sowie die rechtlichen Folgen darlegen können,

•  mit der Erfüllung, der Kündigung und dem Rücktritt die wichtigsten Arten der Beendi-
gung von Schuldverhältnissen aufzeigen können,

•  das Zustandekommen und den Inhalt des Kaufvertrags sowie dessen Erfüllung und 
Schlechterfüllung und die daraus resultierenden Gewährleistungsansprüche beschrei-
ben können,

•  die verschiedenen Überlassungsverträge aufzählen und ihre wesentlichen Merkmale 
aufzeigen können,

•  typische Verträge inhaltlich charakterisieren können,

•  die unerlaubte Handlung als eine Art der gesetzlichen Schuldverhältnisse kennen.

Kapitel 2.3 Sachenrecht Seiten 301 bis 348

Sie sollen

•  die Begriffe Besitz und Eigentum unterscheiden können,

•  die Möglichkeiten des Eigentumserwerbs bei beweglichen Sachen erläutern können,

•  die Pfandrechte an beweglichen Sachen darstellen können,

•  Erwerb und Belastung von Eigentum an unbeweglichen Sachen erklären können,

•  Bedeutung, Aufbau und Inhalt des Grundbuchs erklären können.

Kapitel 2.4 Familienrecht Seiten 349 bis 385

Um das Ausbildungsziel zu erreichen, sollen Sie

•  Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Eheschließung erläutern können,

•  eheliche Güterstände erläutern können,

•  die Verwandtschaft und Schwägerschaft in Bezug auf Linie und Grad kennen,

•  die Rechtsstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder erklären können,

•  die Voraussetzungen für die Ehescheidung erläutern können,

•  die rechtlichen Folgen der Ehescheidung aufzeigen können,

•  die rechtlichen Probleme der nichtehelichen Lebensgemeinschaft erkennen.

Kapitel 2.5 Erbrecht Seiten 386 bis 420

Nach Erarbeiten der entsprechenden Abschnitte sollen Sie

•  gesetzliche und gewillkürte Erbfolge als Formen der Rechtsnachfolge kennen,

•  die Arten der Verfügungen von Todes wegen erläutern können,

•  das Wesen eines Erbvertrages erklären können,

•  das Pflichtteilsrecht erklären können,

•  die Begriffe Vermächtnis und Auflage unterscheiden können,

Lernziele



14

•  die Bedeutung von Vor- und Nacherbschaft erläutern können,

•  die Bedeutung eines Erbscheins erklären können,

•  die Begriffe Ausschlagung der Erbschaft und Erbverzicht interpretieren können.

Kapitel 3 Strafrecht, Strafprozess, Recht der Ordnungswidrigkeit 
 Seiten 421 bis 453

Sie sollen

•  Sinn und Zweck der Strafe und der Geldbuße als notwendige Bestandteile staatlicher 
Ordnungsmaßnahmen erkennen können,

•  mit dem materiellen und formellen Recht, dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
wichtige gesetzliche Grundlagen kennen,

•  den Unterschied zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit erarbeiten und die Vo-
raussetzungen einer Straftat gegenüber einer Ordnungswidrigkeit erläutern können,

•  grundlegende Bestimmungen des Jugendstrafrechts nennen können,

•  Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe als mögliche Folgen einer Jugend-
straftat erklären können,

•  ausgehend von der Strafanzeige bzw. dem Strafantrag die verschiedenen Stufen des 
Strafverfahrens beschreiben können,

•  als besondere Verfahrensarten die Privatklage, Nebenklage, den Strafbefehl und das 
Bußgeldverfahren unterscheiden können,

•  mit der Berufung, Revision und der Beschwerde die Rechtsmittel im Strafverfahren ken-
nen.

Lernziele



151.1 Übersicht zur Rechtspflege

1.1 Übersicht zur Rechtspflege

Unser  Recht umfasst ein System von „Spielregeln“, deren Ziel und Aufgabe es ist, ein ge-
ordnetes, friedliches und konfliktfreies Zusammenleben der Menschen in dem Rechtsge-
biet Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Moderne demokratische Rechtsstaaten, zu denen die Bundesrepublik Deutschland zählt, 
haben eine Teilung und somit gegenseitige Kontrolle der staatlichen Gewalten eingeführt. 
Dadurch können in hohem Maße Gerechtigkeit, Sicherheit und Friede gewährleistet und 
zugleich Willkür, Gewalt sowie Ungerechtigkeit weitgehend vermieden werden. Diese 
Gewaltenteilung wird in horizontaler wie in vertikaler Richtung unterschieden.

1.1 Übersicht zur Rechtspflege1.1 Übersicht zur Rechtspflege1.1 Übersicht zur Rechtspflege

1 Rechtspflege

Gewaltenteilung (horizontal und vertikal)Gewaltenteilung (horizontal und vertikal)

GewaltenGewalten
EbenenEbenen LegislativeLegislative ExekutiveExekutive JudikativeJudikative

BundBund Bundestag/-ratBundestag/-rat BundesregierungBundesregierung BundesgerichteBundesgerichte
(Träger: Bund)(Träger: Bund)

LänderLänder LandtageLandtage LandesregierungenLandesregierungen OberlandesgerichteOberlandesgerichte
(Träger: Länder)(Träger: Länder)

Landkreise/Landkreise/
GemeindenGemeinden

Kreis- und Kom-Kreis- und Kom-
munalparlamentemunalparlamente

Kreis- und Gemein-Kreis- und Gemein-
deverwaltungendeverwaltungen

Land- und Land- und 
Amtsge richte Amtsge richte 
(Träger: Länder)(Träger: Länder)

Unter  Legislative verstehen wir die gesetzgebende	Gewalt in einem Staate. Die  Exeku-
tive umfasst die gesetzausführende	Gewalt.	Die  Judikative, die rechtsprechende Ge-
walt,	 ist den Richtern anvertraut (Art. 92 GG). Sie wird durch das BVerfG, durch die 
Bundesgerichte und die Gerichte der Länder ausgeübt. Die Judikative hat verschiedene 
Aufgaben, so z. B. in zivilrechtlichen Streitigkeiten ausgleichende Entscheidungen her-
beizuführen und strafrechtlich relevante Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten zu 
ahnden. Die Judikative hat zudem gegenüber der Legislative und der Exekutive eine 
bedeutende Kontrollfunktion, die sie über die Verwaltungs- und Verfassungsgerichte 
ausübt. Gemäß unserer Verfassung sind die Richter unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen (Art. 97 Abs. 1 GG).

Die Judikative gehört zur  Rechtspflege. Der Begriff der Rechtspflege ist ein Sammel-
begriff, mit dem man in gängiger Weise die den Gerichten zugewiesenen Tätigkeiten 
charakterisiert, vorrangig also die Rechtsprechung. Hinzu kommen alle sonstigen den 
Gerichten durch den Gesetzgeber übertragenen Tätigkeiten sowie die von anderen 
Organen der Rechtspflege (z. B. Rechtsanwälten und Notaren) wahrgenommenen Auf-
gaben und Angelegenheiten. Durch die Rechtspflege soll ein geordneter Ablauf der 
Rechtsbeziehungen zwischen den Menschen gewährleistet werden. Wesentliche Be-
reiche der Rechtspflege sind die Rechtsprechung und die Rechtsberatung. In der Rechts-
pflege tätig sind Richter, Staatsanwälte, Amtsanwälte, Rechtspfleger, Urkundsbeamte 
der Geschäftsstelle und Gerichtsvollzieher sowie als unabhängige Organe der Rechts-
pflege die Notare, Rechtsanwälte und Patentanwälte. Ihnen obliegt es, dem Recht in 
geordneten Verfahren zur Durchsetzung zu verhelfen sowie Unrecht zu verhindern und 
zu beseitigen. Zum Bereich der Rechtspflege zählt auch die sogenannte  freiwillige Ge-
richtsbarkeit und Rechtsvorsorge, beispielsweise das Beamtenrecht und Nachlasssachen. 
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Beispiel 

Landwirt Elble kauft ein Grundstück von der Gemeinde Maisach. Für diesen Grundstücks-
erwerb ist die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages erforderlich (vgl. §§ 433, 311b 
BGB). Zur Übertragung des Eigentums an diesem Grundstück ist darüber hinaus die Eini-
gung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber (die Auflassung) gemäß § 925 BGB 
notwendig. Des Weiteren ist das Grundbuchamt, geführt vom Amtsgericht, für die Eintra-
gung dieses Eigentumswechsels in das Grundbuch zuständig (§ 873 BGB).

Übungsaufgabe

1/1  Nennen Sie wesentliche Institutionen unseres Staatswesens und erläutern Sie, 
weshalb diese Institutionen ein relativ hohes Maß an rechtlicher Sicherheit gewährleisten.

1.2 Personen der Rechtspflege

1.2.1 Die Richterin/Der Richter

 Richter sind bei einem Gericht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, dem Rich-
terverhältnis, tätig. Dieses Rechtsverhältnis ist dem Dienstverhältnis eines Beamten ähnlich. 
Insbesondere nimmt der Richter Aufgaben der Rechtsprechung wahr und soll dabei als 
neutrale Person unparteiisch sein. Richter sind in Bezug auf die Rechtsprechung unabhän-
gig und nur dem Gesetz unterworfen (Art. 20 Abs. 3, 97 GG, §§ 25, 26 DRiG, § 1 GVG). Sie 
sind in ihrer Entscheidung also frei von Weisungen durch Vorgesetzte oder staatliche Stellen 
(sachliche Unabhängigkeit). Sie können gegen ihren Willen in der Regel nicht aus dem Amt 
entlassen, abberufen oder versetzt werden (persönliche Unabhängigkeit). Ausnahmen 
bestehen allerdings beispielsweise bei strafrechtlicher Verurteilung eines Richters.

Bei den Gerichten sind in der Regel  Berufsrichter tätig, daneben gibt es bei einigen Ge-
richten auch  ehrenamtliche Richter. Berufsrichter sind in der Regel auf Lebenszeit ernannt, 
es gibt auch Richter auf Zeit, auf Probe und kraft Auftrags.

1.2 Personen der Rechtspflege1.2 Personen der Rechtspflege1.2 Personen der Rechtspflege

1.2.1 Die Richterin/Der Richter1.2.1 Die Richterin/Der Richter1.2.1 Die Richterin/Der Richter

Ebenso fällt darunter die Arbeit der Justizverwaltung sowie die Tätigkeiten der kommu-
nalen Verwaltungen, beispielsweise im Bereich des Ordnungsrechts.

 Wesentliche  Wesentliche Aufgaben der RechtspflegeAufgaben der Rechtspflege sind somit sind somit

• die Rechtsberatung,• die Rechtsberatung,
• die Entscheidung von Streitigkeiten vor Gericht,• die Entscheidung von Streitigkeiten vor Gericht,
• die Vollstreckung von Entscheidungen,• die Vollstreckung von Entscheidungen,
• die Strafrechtspflege,• die Strafrechtspflege,
• Tätigkeiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, z. B. Betreuungsrecht, Nachlasssachen,• Tätigkeiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, z. B. Betreuungsrecht, Nachlasssachen,
• die Justizverwaltung• die Justizverwaltung

Dienstrechtlich unterstehen Richter ihrem Vorgesetzten und können bezüglich der Erledi-
gung der Amtsgeschäfte und der ordnungsgemäßen Amtsführung angemahnt werden, 
nicht jedoch wegen der ergangenen Urteile.

RichterRichter

BerufsrichterBerufsrichter ehrenamtliche Richterehrenamtliche Richter
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Berufsrichter stehen im Dienst des Bundes oder eines Landes. Die Befähigung zum Rich-
teramt erwirbt, wer ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität mit der ers-
ten Prüfung und einen anschließenden zweijährigen Vorbereitungsdienst mit der zweiten 
Staatsprüfung abgeschlossen hat. Darüber hinaus ist die deutsche Staatsangehörigkeit 
Voraussetzung, das Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung und die 
erforderliche soziale Kompetenz (§ 9 DRiG). 

Ehrenamtliche Richter üben bei einigen Gerichten das Richteramt als Laien aus und wir-
ken an der Rechtsfindung durch ihre Lebenserfahrung und Sachnähe mit. Ein ehrenamt-
licher Richter darf bei einem Gericht nur aufgrund eines Gesetzes und unter den gesetzlich 
bestimmten Voraussetzungen tätig werden (§§ 44 ff. DRiG). Auch der ehrenamtliche Rich-
ter ist in seiner Entscheidung wie der Berufsrichter unabhängig, weisungsfrei und nur dem 
Gesetz unterworfen (§ 45 DRiG). Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung des 
Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der Übernahme der Ausübung 
des Amtes benachteiligt werden. Wer als ehrenamtlicher Richter tätig ist, ist für die Zeit 
seiner Amtstätigkeit von seinem Arbeitgeber von der Arbeitsleistung freizustellen; die 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Übernahme oder Ausübung dieses Amtes 
ist unzulässig. Die ehrenamtlichen Richter heißen bei den Strafgerichten Schöffen und bei 
den Kammern für Handelssachen Handelsrichter, ansonsten ehrenamtlicher Richter. Für 
die Berufung können besondere Voraussetzungen zu erfüllen sein, beispielsweise sind die 
Gerichte für Arbeitssachen mit ehrenamtlichen Richtern aus dem Kreis der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber besetzt.

Berufsrichter und ehrenamtliche Richter müssen vor Beginn ihrer Tätigkeit einen Eid leis-
ten, ihre Tätigkeit getreu dem Grundgesetz und den Gesetzen auszuüben, nach bestem 
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu dienen (§ 38 DRiG).

Für alle Richter gilt, dass Sie über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung Still-
schweigen zu wahren haben.

Ein Richter kann in bestimmten Fällen von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen 
sein oder von einer Partei wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die Be-
sorgnis der Befangenheit besteht, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen (vgl. § 42 ZPO, § 24 StPO).

Verschiedene gesetzliche Regelungen bestimmen, wann ein Richter von der Ausübung des 
Richteramts (im Einzelfall) generell ausgeschlossen ist, so u. a.

in	zivilrechtlichen	Verfahren	(vgl.	§	41	ZPO),	z.	B.

•  wenn er selbst Partei ist,

•  in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht,

•  in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr be-
steht,

•   wenn ein enger Verwandter Partei ist,

•  wenn er in einem früheren Rechtszug bei dem Erlass der angefochtenen Entscheidung 
mitgewirkt hat.

in	strafrechtlichen	Verfahren	(vgl.	§§	22,	23	StPO)

•  wenn er selbst durch die Straftat verletzt ist,

•  wenn er mit dem Beschuldigten oder dem Verletzten eng verwandt ist,

•  wenn er bei einem Rechtsmittel schon in einer vorherigen Instanz beteiligt war.

Rechte und Pflichten des Richters sind im DRiG geregelt, sowie in den verschiedenen Ver-
fahrensvorschriften, z. B. in der ZPO oder der StPO.
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Gemäß § 48 DRiG treten Richter auf Lebenszeit mit dem Ende des Monats in den Ruhe-
stand, in dem sie die für sie geltende Altersgrenze erreichen; dies ist ähnlich der gesetz-
lichen Rentenversicherung gestaffelt.

Beispiel 

Tobias Korta will den Richterberuf ergreifen. Wie wird er Richter?

Vor dem Richterberuf steht ein rechtswissenschaftliches Studium. Nach dem Bestehen der 
ersten Prüfung beginnt er einen zweijährigen Vorbereitungsdienst. Dieser sieht praktische 
Ausbildungen vor unter anderem bei einem ordentlichen Gericht, einer Staatsanwaltschaft 
oder einem Gericht in Strafsachen, einer Verwaltungsbehörde und bei einem Rechtsan-
walt. Der Vorbereitungsdienst schließt mit der zweiten Staatsprüfung ab. Tobias Korta 
kann danach zum Richter auf Probe und später zum Richter auf Lebenszeit ernannt werden.

1.2.2 Die Rechtspflegerin/Der Rechtspfleger

 Rechtspfleger nehmen neben dem Richter Tätigkeiten der Rechtspflege bei den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften wahr, die ihnen kraft Gesetz zugewiesen sind (vgl. RpflG). Es 
handelt sich dabei im Wesentlichen um die Übertragung von ursprünglich dem Richter 
zustehenden Entscheidungen und Aufgaben. Entscheidungen der Rechtspfleger erfolgen 
häufig in Form eines Beschlusses. Als selbstständiges Organ der Rechtspflege setzen Sie 
Entscheidungen in bestimmten Rechtsgebieten fest. Hierzu zählen u. a.

1.2.2 Die Rechtspflegerin/Der Rechtspfleger1.2.2 Die Rechtspflegerin/Der Rechtspfleger1.2.2 Die Rechtspflegerin/Der Rechtspfleger

••  Tätigkeit der Gerichtsverwaltung,  Tätigkeit der Gerichtsverwaltung,

••  Beratungshilfe für Bürger mit geringem Einkommen,  Beratungshilfe für Bürger mit geringem Einkommen,

••  Registersachen, Nachlass- und Vormundschaftssachen,  Registersachen, Nachlass- und Vormundschaftssachen,

••  Kostenfestsetzungsverfahren,  Kostenfestsetzungsverfahren,

••  Mahnverfahren (Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckung),  Mahnverfahren (Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckung),

••  Grundbuchsachen (nicht in allen Bundesländern).  Grundbuchsachen (nicht in allen Bundesländern).

Mit den Aufgaben eines Rechtspflegers kann beispielsweise betraut werden, wer als Beam-
ter des Justizdienstes einen dreijährigen Vorbereitungsdienst abgeleistet und die Rechts-
pflegerprüfung bestanden hat oder wer die Befähigung zum Richteramt besitzt. Rechtspfle-
ger sind Beamte des gehobenen Justizdienstes an Gerichten und Staatsanwaltschaften.

Dem Rechtspfleger sind verschiedene Geschäfte in vollem Umfange (vgl. § 3 RPflG) über-
tragen, unter anderem:

••  Vereinssachen,  Vereinssachen,

••  Vereinsregistersachen (z. B. Einträge),  Vereinsregistersachen (z. B. Einträge),

••  Güterrechtsregistersachen,  Güterrechtsregistersachen,

••  Zwangsversteigerungsverfahren,  Zwangsversteigerungsverfahren,

••  Grundbuchsachen (z. B. Eintragung einer Hypothek),  Grundbuchsachen (z. B. Eintragung einer Hypothek),

••  Festsetzungsverfahren,  Festsetzungsverfahren,

••  Kostenfestsetzung,  Kostenfestsetzung,

••  das gerichtliche Mahnverfahren (z. B. Erlass eines Mahnbescheides),  das gerichtliche Mahnverfahren (z. B. Erlass eines Mahnbescheides),

••  Nachlasssachen (z. B. Eröffnung des Testaments).  Nachlasssachen (z. B. Eröffnung des Testaments).
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Andere Geschäfte sind dem Rechtspfleger teilweise, neben dem Richter, übertragen, bei-
spielsweise:

Im Rahmen seiner Aufgaben trifft der Rechtspfleger alle Maßnahmen, die zur Erledigung 
der ihm übertragenen Geschäfte erforderlich sind. Darüber hinausgehende Entschei-
dungen sind dem Richter vorbehalten.

Auch der  Rechtspfleger ist bei seiner Tätigkeit weisungsfrei, also sachlich unabhängig und 
nur an Recht und Gesetz gebunden (§ 9 RPflG). Für die Ausschließung und Ablehnung des 
Rechtspflegers sind die für den Richter geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden; 
über die Ablehnung entscheidet der Richter.

Die Ausbildung wird an Fachhochschulen der Bundesländer, an Gerichten und bei Staats-
anwaltschaft durchgeführt. Die Einstellung des Rechtspflegers lautet im Eingangsamt 
Justizinspektor(in). Im Weiteren wird die Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes durch-
laufen, darüber hinaus ist auch der Aufstieg in den höheren Dienst möglich.

1.2.3 Die Urkundsbeamtin/Der Urkundsbeamte 
 der Geschäftsstelle
Bei jedem Gericht und bei jeder Staatsanwaltschaft sind Geschäftsstellen eingerichtet 
(§ 153 GVG). Diese sind besetzt mit  Urkundsbeamten. Urkundsbeamte sind Beamte des 
mittleren (bei rechtlich schwierigeren Geschäften des gehobenen) Justizdienstes. Sie erle-
digen die Aufgaben der Geschäftsstelle, die nicht dem Richter, dem Staatsanwalt oder dem 
Rechtspfleger zugeordnet sind.

1.2.3 Die Urkundsbeamtin/Der Urkundsbeamte 
 der Geschäftsstelle
1.2.3 Die Urkundsbeamtin/Der Urkundsbeamte 1.2.3 Die Urkundsbeamtin/Der Urkundsbeamte 
 der Geschäftsstelle der Geschäftsstelle

 Aufgaben der Urkundsbeamten: Aufgaben der Urkundsbeamten:

••  Führen des Terminkalenders und Anlegen der Akten,  Führen des Terminkalenders und Anlegen der Akten,
••  Aufnahme von Anträgen und Rechtsbehelfen der Parteien,  Aufnahme von Anträgen und Rechtsbehelfen der Parteien,
••  Anfertigung der Sitzungsprotokolle,  Anfertigung der Sitzungsprotokolle,
••  Ausfertigung der Urteile und Beschlüsse,  Ausfertigung der Urteile und Beschlüsse,
••  Mitwirkung im Prozessverfahren, z. B. Zeugen- und Parteienladung,  Mitwirkung im Prozessverfahren, z. B. Zeugen- und Parteienladung,
••  Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung mit Vollstreckungsklausel zu dem verkün-  Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung mit Vollstreckungsklausel zu dem verkün-

deten Urteil.deten Urteil.

Mit den Aufgaben eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle kann betraut werden, wer 
einen Vorbereitungsdienst von zwei Jahren abgeleistet und die Prüfung für den mittleren 
Justizdienst oder für den mittleren Dienst bei der Arbeitsgerichtsbarkeit bestanden hat. 
Auch verschiedene andere Ausbildungen genügen den Voraussetzungen, so z. B. die Ab-
legung der Rechtspflegerprüfung. Mit Bestehen der Prüfung tritt er in den mittleren Justiz-
dienst ein. Einfachere Geschäfte können auch Justiz angestellten mit entsprechender Aus-
bildung übertragen werden.

••  Handelsregistersachen (z. B. Einträge),  Handelsregistersachen (z. B. Einträge),

••  Genossenschaftsregistersachen,  Genossenschaftsregistersachen,

••  Verfahren nach der Insolvenzordnung,  Verfahren nach der Insolvenzordnung,

••  auf dem Gebiet der Beratungshilfe,  auf dem Gebiet der Beratungshilfe,

••  auf dem Gebiet der Prozesskostenhilfe,  auf dem Gebiet der Prozesskostenhilfe,

••  im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe,  im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe,

••  Zwangsvollstreckungssachen (z. B. Antrag auf Pfändung von Arbeitseinkommen),  Zwangsvollstreckungssachen (z. B. Antrag auf Pfändung von Arbeitseinkommen),

••  verschiedene Geschäfte der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren und Vollstreckung in   verschiedene Geschäfte der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren und Vollstreckung in 
Straf- und Bußgeldsachen sowie von Ordnungs- und Zwangsmitteln.Straf- und Bußgeldsachen sowie von Ordnungs- und Zwangsmitteln.
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1.2.4 Die Gerichtsvollzieherin/Der Gerichtsvollzieher

Der  Gerichtsvollzieher ist selbstständiges Organ der Rechtspflege (vgl. § 154 GVG) und als 
Beamter für die ihm durch Gesetz und Verwaltungsanordnungen übertragenen Aufgaben 
zuständig, im Wesentlichen Zustellungen und Vollstreckungen. Seine Dienstbehörde ist 
das Amtsgericht, bei dem er beschäftigt ist und sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter ist 
der aufsichtsführende Richter des Amtsgerichts (§ 2 GVO). Er führt seine Aufträge nach 
Weisung aus.

Der Gerichtsvollzieher übt sein Amt im Außendienst und grundsätzlich persönlich aus. Er 
ist zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet und hat dafür zu sorgen, dass sein gesamtes 
Schriftgut vor dem Einblick und Zugriff Unberechtigter gesichert ist.

Der Gerichtsvollzieher führt für dienstliche Zwecke ein Dienstsiegel und einen Dienststem-
pel, die in den gesetzlich geregelten Fällen zu benutzen sind. Er erhält von seiner Dienst-
behörde einen Dienstausweis mit einer Registriernummer, den er bei Amtshandlungen bei 
sich zu führen und den Beteiligten bei Vollstreckungshandlungen unaufgefordert, bei 
sonstigen Amtshandlungen auf Verlangen vorzuzeigen hat.

Bei einem Amtsgericht können ein oder mehrere Gerichtsvollzieher tätig sein; im letzteren 
Fall wird ihnen ein örtlich begrenzter Bezirk (Gerichtsvollzieherbezirk) zugewiesen, an-
sonsten entspricht der Gerichtsvollzieherbezirk dem Amtsgerichtsbezirk. Die örtliche Zu-
ständigkeit beschränkt sich bis auf wenige Ausnahmen auf den jeweils zugewiesenen 
Gerichtsvollzieherbezirk.

Seine Aufträge erhält der Gerichtsvollzieher direkt von seinem Auftraggeber, z. B. dem 
Gläubiger bei Durchführung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme, über die Geschäfts-
stelle des Amtsgerichts oder wenn mehrere Gerichtsvollzieher bei einem Amtsgericht be-
schäftigt sind, über die Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieheraufträge.

Der Gerichtsvollzieher erhält für seine Tätigkeit Dienstbezüge, besondere Vergütungen 
(z. B. bei Vollstreckungshandlungen durch den Auftraggeber) und eine Entschädigung zur 
Abgeltung der Bürokosten und zum Ersatz barer Auslagen.

Aufträge zur Vornahme unzulässiger Amtshandlungen hat er abzulehnen. Seinen Ge-
schäftsbetrieb regelt der Gerichtsvollzieher nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen, so-
fern nicht besondere Bestimmungen bestehen. Er unterhält in seinem Amtssitz regelmäßig 
ein Geschäftszimmer auf eigene Kosten. Der Gerichtsvollzieher führt über seine Tätig-
keiten General-, Sonder- und Sammelakten. Daneben ist er zur Buchführung verpflichtet.

1.2.4 Die Gerichtsvollzieherin/Der Gerichtsvollzieher1.2.4 Die Gerichtsvollzieherin/Der Gerichtsvollzieher1.2.4 Die Gerichtsvollzieherin/Der Gerichtsvollzieher

Die Die Aufgaben des GerichtsvollziehersAufgaben des Gerichtsvollziehers sind gesetzlich geregelt, unter anderem ist er zu- sind gesetzlich geregelt, unter anderem ist er zu-
ständig für:ständig für:

••  Zustellung von Schriftstücken (z. B. § 132 Abs. 1 BGB),  Zustellung von Schriftstücken (z. B. § 132 Abs. 1 BGB),

••  Zustellung von Schriftstücken im Parteibetrieb,  Zustellung von Schriftstücken im Parteibetrieb,

••  Zustellung von gerichtlichen Ladungen,  Zustellung von gerichtlichen Ladungen,

••  Durchführung der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen,  Durchführung der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen,

••  Abnahme der Vermögensauskunft und der eidesstattlichen Versicherung im Rahmen   Abnahme der Vermögensauskunft und der eidesstattlichen Versicherung im Rahmen 
der Zwangsvollstreckung,der Zwangsvollstreckung,

••  Zwangsvollstreckung bei Herausgabeansprüchen (z. B. Wohnungsräumung),  Zwangsvollstreckung bei Herausgabeansprüchen (z. B. Wohnungsräumung),

••  Vollstreckung des Haftbefehls im Verfahren zur Abgabe der e.V.,  Vollstreckung des Haftbefehls im Verfahren zur Abgabe der e.V.,

••  Aufträge zur Erhebung von Wechsel- und Scheckprotesten,  Aufträge zur Erhebung von Wechsel- und Scheckprotesten,

••  Durchführung öffentlicher Versteigerungen.  Durchführung öffentlicher Versteigerungen.


